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RS OGH 1993/5/11 14Os66/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.05.1993

Norm

StGB §42 Z2

Rechtssatz

Voraussetzung für den Entfall der Strafwürdigkeit unter dem Gesichtspunkt der Schadensgutmachung durch Dritte (§

42 Z 2 StGB, zweite Alternative) ist, daß der Täter am Schadensausgleich mitgewirkt oder sich zumindest ernstlich

darum bemüht hat. Daran fehlt es jedoch, wenn der Täter die Schadensgutmachung durch eine weitere strafbare

Handlung (Versicherungsbetrug) auf Dritte abgewälzt hat.
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